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1. Vorbemerkungen 

Dieser Sachstand enthält auftragsgemäß Informationen über die Bestattung und Grabpflege von 
gefallenen Soldaten und Kriegstoten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland, 
Frankreich, Italien, Österreich und dem Vereinigten Königreich. Hierzu wurden die zuständigen 
Kriegsgräberdienste bzw. -Institutionen um Auskunft gebeten, deren Antworten in Kapitel 2 auf-
geführt sind.1 Befragte Länder, die keine Antworten übersandt haben, sind nicht enthalten. 

 

2. Deutschland 

Die Pflege von Kriegsgräbern im Inland richtet sich nach dem „Gesetz über die Erhaltung der Grä-
ber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)“2. Nach § 2 Gräbergesetz sind hier-
bei im Kern die Gräber „der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ aus der Zeit des Ersten und 
Zweiten Weltkrieges sowie des „kommunistischen Regimes“ umfasst. Für die Pflege sind gem. § 
5 Gräbergesetz die Länder zuständig. 

Für Kriegsgräber aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bestehe nach Auskunft des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge keine rechtliche oder gar bundeseinheitlich geregelte Zuständig-
keit.3 Da durch die Länderzuständigkeit in der Praxis die Kommunen mit dem Erhalt von Kriegs-
gräbern betraut seien, liege es in ihrem Ermessen, wie mit vom Gräbergesetz nicht umfassten 
Kriegsgräbern zu verfahren sei. Ausnahmen bilden denkmalrechtliche Vorschriften. 

Für die Pflege von Kriegsgräbern im Ausland ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
zuständig. Dieser ist seit 1954 offiziell von der Bundesregierung beauftragt „die deutschen Solda-
tengräber im Ausland zu suchen, Tote zu bestatten sowie die Anlagen zu pflegen“4. Der Volks-
bund wird hierzu zu rund einem Drittel aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert.5 Die Finan-
zierung ist jedoch laut Volksbund auf die Arbeit mit Kriegsgräbern und -gräberstätten auf die Zeit 
ab dem Ersten Weltkrieg begrenzt. Ausnahmen bilden Gräber deutscher Kriegstoter in Frankreich 
aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und in Dänemark aus dem Deutsch-Dänischen 
Krieg 1864. 

                                     

1 Zusätzliche Informationen über die Europäische Kontaktgruppe der Kriegsgräberdienste finden sich auf der In-
ternetseite des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, URL: https://www.volksbund.de/ueber-uns/bundes-
wehr-und-reservisten/auslaendische-graeberdienste. 

2 Gräbergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98), das zuletzt durch Artikel 
3 Absatz 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2257; 2019 I 496) geändert worden ist. 

3 Auskunft per E-Mail v. 23. Juni 2023. 

4 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: Kurzdarstellung, URL: https://www.volksbund.de/ueber-uns/kurz-
darstellung. 

5 Auskunft per E-Mail v. 23. Juni 2023. 

https://www.volksbund.de/ueber-uns/bundeswehr-und-reservisten/auslaendische-graeberdienste
https://www.volksbund.de/ueber-uns/bundeswehr-und-reservisten/auslaendische-graeberdienste
https://www.volksbund.de/ueber-uns/kurzdarstellung
https://www.volksbund.de/ueber-uns/kurzdarstellung
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Für Kriegsgräber aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, bestehe, abgesehen von den genannten 
Ausnahmen, grundsätzlich keine Zuständigkeit.6 Der Volksbund sehe sich aber in der Verantwor-
tung für alle deutschen Soldaten- und Kriegsgräber. Eine Finanzierung sei somit nur im beson-
ders begründeten Ausnahmefall über das Auswärtige Amt (bspw. zur Förderung des Deutsch-
landbildes im Ausland) oder letztlich direkt durch den Volksbund möglich. Rechtliche Grundla-
gen bilden jeweils die Kriegsgräberabkommen oder sonstigen Verträge des betroffenen Staates mit 
der Bundesrepublik Deutschland. 

3. Italien 

Vor dem Hintergrund der erst 1861 erreichten staatlichen Einigung Italiens, ergaben nach Anga-
ben des zuständigen Amtes für Erinnerungskultur im italienischen Verteidigungsministerium 
erst die Folgen des Ersten Weltkrieges die Notwendigkeit einer Gesetzgebung des Kriegstotenwe-
sens.7 So erfolgte erst 1919 die Regelung der Suche und Identifizierung der Kriegstoten sowie de-
ren Bestattung auf speziellen Friedhofsflächen. 

Derzeit gibt es keine gesetzlichen Unterschiede bezüglich der Behandlung der Gefallenen gleich 
welcher Epochen oder Nationalitäten. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass sowohl die An-
zahl der gefallenen Soldaten, die auf den für sie gewidmeten Friedhöfen beigesetzt wurden, als 
auch die damit verbundene verfügbare Dokumentation von der zeitlichen Distanz sowie von den 
zum Zeitpunkt der Beisetzung bestehenden Ordnungs- und Organisationsregimes maßgeblich be-
einflusst sind. So machte sich beispielsweise, ähnlich wie das „Dritte Reich“, auch die Musso-
lini-Diktatur die Gefallenen-Ehrung in einem Ausmaß zu eigen, dass nach Einschätzung des Ver-
teidigungsministeriums von einer „Faschisierung“ des Gefallenenkults gesprochen werden kann. 

Unterschiedliche Regelungen von Gefallenengräbern, in Bezug auf deren Nationalität, sind ledig-
lich in den zwischen Italien und den jeweiligen Ländern bestehenden internationalen Abkom-
men begründet. Dabei bestehen keine Vereinbarungen, die speziell gefallene Soldaten vor dem 
Ersten Weltkrieg betreffen. Ferner sind keine Streitigkeiten bezüglich der nationalen Identifizie-
rung gefallener Soldaten bekannt. 

4. Österreich 

Nach Auskunft des Österreichischen Schwarzen Kreuzes (ÖSK) bestünden in Bezug auf Finanzie-
rung, rechtliche Behandlung oder Zuständigkeit bei der Pflege von Gräbern vor dem Ersten Welt-
krieg im Vergleich zu Gräbern ab dieser Zeit gibt es keine Unterschiede.8 Hierzu regele Art. 2 Ab-
schnitt c) der Statuten des ÖSK: „… die Pflege und Erhaltung von Kriegsgräbern, die aus der Zeit 
vor oder aus dem Ersten Weltkrieg stammen.“. Es bestünden daher keine Unterschiede bzgl. der 
Gräberfürsorge aus dem 20. Jahrhundert und den Kriegen davor. 

                                     

6 Ebd, 

7 Auskunft per E-Mail v. 24. August 2023. 

8 Auskunft per E-Mail v. 30. Juni 2023. 
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Darüber hinaus gebe es in Bezug auf die Nationalität der sterblichen Überreste bei den bestehen-
den Grabanlagen in Österreich keine strittigen Fälle. 

5. Vereinigtes Königreich 

Der Kernauftrag der durch königliche Satzung gegründeten „Commonwealth War Graves Com-
mission“ (CWGC), ursprünglich „Imperial War Graves Commission“ (IWGC )9, umfasste zunächst 
die Ausrichtung von Gedenkfeiern für militärische und zivile Opfer des Ersten Weltkriegs aus 
der Zeit vom 4. August 1914 bis 31. August 1921. Der Auftrag wurde später um die Opfer des 
Zweiten Weltkrieges (3. September 1939 bis 31. Dezember 1947) erweitert. Die Gedenkkultur be-
zieht dabei das Gedenken an die Kriegstote der Mitgliedsländer des Commonwealth mit ein, ne-
ben Großbritannien auch Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika und Indien. 

Dabei hat die CWGC nach eigener Auskunft im Unterschied zur deutschen Kriegsgräberfürsorge 
nicht den Auftrag, nach vermissten Gefallenen aus allen Epochen zu suchen.10 Die CWGC birgt 
jedoch Gefallene, die noch gefunden werden, und versucht, diese in Zusammenarbeit mit dem 
Verteidigungsministerium (MOD11) zu identifizieren, um sie in ein ordnungsgemäß gekennzeich-
netes und gepflegtes Grab zu betten. 

Alle übrigen militärischen und verwandten Gräber aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, aus der 
Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg fallen in die Zuständigkeit des britischen 
Verteidigungsministeriums selbst. Diese als Nicht-Weltkriegsgräber (NWWG) bezeichneten Grä-
ber werden somit vom MOD gepflegt, in Einzelfällen auch von der Kriegsgräber-Kommission. 

Vor dem 1. Januar 1948 bestand, abgesehen von den Opfern des Ersten und Zweiten Weltkriegs, 
keine zentrale Verwaltung oder Finanzierung durch die Militärbehörden für die Beisetzung und 
Kennzeichnung von NWWG-Gräbern. Diese Gräber wurden auf oder in der Nähe eines Schlacht-
felds, in der Nähe einer Garnison oder am Wohnort der Person angelegt. Nicht-Weltkriegsgräber 
finden sich also weltweit. Die Kosten für die Kennzeichnung und Pflege aller bekannten NWWG 
wären insoweit beträchtlich. Das mögliche Vorhaben wäre zudem nicht umsetzbar, da sich viele 
dieser Friedhöfe und Gräber in Ländern befinden, zu denen das Vereinigte Königreich keine aus-
reichenden Beziehungen pflegt.  

Das Verteidigungsministerium pflegt dennoch einige Nicht-Weltkriegsgräber, die aus der Zeit vor 
1948 stammen. Einer der Hauptentscheidungsfaktoren bei der Frage über eine Grabpflege ist da-
bei der Standort. Einige Beispiele für britische Militärgräber aus der Zeit vor 1914, die die CWGC 
für das Verteidigungsministerium pflegt, sind: 

− Hongkong und Malta: Viele Militärgräber aus der Zeit vor 1914 auf gut eingerichteten 
Friedhöfen, die Gefallene aus allen Epochen enthalten. Diese Friedhöfe umfassen Kriegs-
gräber und MOD-Nicht-Weltkriegsgräber aus allen Perioden vor dem Ersten Weltkrieg, 
zwischen den Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg. 

                                     

9 Commonwealth- bzw. Kaiserliche Kriegsgräber-Kommission. 

10 Auskunft per E-Mail v. 7. August 2023. 

11 Ministry of Defence. 
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− Militärische Garnisonsfriedhöfe im Vereinigten Königreich: Dazu gehören Weltkriegsgrä-
ber und NWWG aus allen Epochen. 

− Südafrika: Einige Friedhöfe aus dem Anglo-Buren-Krieg (1899-1902). In Südafrika beste-
hen zahlreiche dieser Friedhöfe, obwohl viele nur von kleiner Größe sind und sich in Ge-
bieten befinden, die von der Öffentlichkeit nicht besucht werden. Die kleineren Friedhöfe 
werden nicht gepflegt und sind der Natur überlassen. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Nähe eines Militärgrabs zu anderen Gräbern, 
die gepflegt werden. Befindet sich das Nicht-Weltkriegs-Militärgrab in der Nähe von Kriegsgrä-
bern oder Gräbern des Verteidigungsministeriums, so ist es wahrscheinlich, dass es von diesem 
gepflegt wird, da eine Aufgabe des Grabes dem Charakter der Stätte abträglich wäre. 

 

*** 
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